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▶▶ 09:00–09:15 Uhr	  
Begrüßung und Einführung, Prof. Wal-
ter Hruby

▶▶ 09:15–09:30 Uhr	  
Kreuzschmerz: Fragen des überwei-
senden Hausarztes/Allgemeinmedizi-
ners  an den Radiologen, Dr. Rudolf 
Hainz (Wien)

▶▶ 09:30–09:45 Uhr	  
Kreuzschmerz: Antworten und Fragen 
des Radiologen an den Überweiser 
Prof. Dr. Franz Frühwald (Wien)  
09:45–10:00 Uhr	 Diskussion 
(NN)

▶▶ 10:00–10:15 Uhr	  
Kopfschmerz: Fragen des überweisen-
den Neurologen  an den Radiologen.   
Priv.-Doz. Dr. Arne May (Hamburg)

▶▶ 10:15–10:30 Uhr 	  
Kopfschmerz: Antworten und Fragen 
des Radiologen an den Überweiser 
Priv.-Doz. Dr. Thomas Kucinski (Ham-
burg)

▶▶ 	10:30–10:45 Uhr	 Diskussion 
▶▶ 10:45–11:00 Uhr	 Pause

11:00–13:00 Uhr  
Radiologie trifft Allgemeinmedizin – 
Radiologen treffen Kollegen II 
(Moderation Prof. Hruby/Prof. Hamm)

▶▶ 11:00–11:25 Uhr	  
Gelenkschmerzen, Rheuma: Fragen 
der Internistin/Rheumatologin an den 
Radiologen , Dr.  Sandra Hermann 
(Berlin)

▶▶ 11:25–11:45 Uhr	  
Gelenkschmerzen, Rheuma: Antwor-
ten und Fragen des Radiologen an den 
Überweiser, PD  Dr. Kay-Geert Her-
mann (Berlin)

▶▶ 11:45–12:10 Uhr	  
Unklarer Bauchschmerz: Fragen des 
überweisenden Hausarztes/Allgemein-

mediziners  an den Radiologen, Prof. 
Dr. Raimund Saam (Wien)	

▶▶ 12:10–12:30 Uhr 	  
Unklarer Bauchschmerz: Antworten 
und Fragen des Radiologen an den 
Überweiser  Prof. Dr. Dimiter Tschola-
koff (Wien)

▶▶ 12:30–13:00 Uhr	 Diskussion

Dieser Kurs wurde von der Ärztekam-
mer Hamburg mit 5 Fortbildungspunk-
ten zertifiziert.

Teilnehmergebühren für das Samstags-
programm: 60,– € bei Online-Anmeldung 
bis zum 31.05.2011, 80,– € bei Anmeldung 
per Fax bzw. bei Anmeldung vor Ort. 

Die Teilnehmerkarte (Tageskarte für Zu-
weiser) berechtigt Sie zur Teilnahme an 
allen Vorträgen und Kursen  während des 
Samstagsprogramms (ausgenommen Ak-
tualisierungskurse nach RöV).

Einleitung
▼▼

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat sich aufgrund einer Verfassungsbe-
schwerde in seinem Beschluss vom 
01.02.2011 (Az.: 1 BvR 2383/10) mit der 
Frage befasst, ob es mit der durch Art. 12 
Abs. 1 Grundgesetz (GG) geschützten Be-
rufsfreiheit in Einklang steht, wenn ein 
Arzt wegen des Verbots außerhalb des ei-
genen Fachgebietes ärztlich tätig zu wer-
den, durch berufsgerichtliche Entschei-
dungen sanktioniert wird. Der Beschwer-
deführer in dem Verfahren war appro-
bierter Arzt- und Zahnarzt, der die Fach-
arztbezeichnung „Facharzt für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie“ führte. 
Sein Anteil an „systematisch“ durchge-
führten fachfremden Operationen (Schön-
heitsoperationen im Bauch-, Brust- und 
Oberarmbereich) betrug bezogen auf die 
Gesamtzahl der von ihm jährlich durchge-
führten Operationen weniger als 5 %. Das 
BVerfG sah in dem zu entscheidenden Fall 
die Berufsfreiheit des Arztes durch die mit 
der Verfassungsbeschwerde angegriffe-
nen Urteile der Berufsgerichte als verletzt 
an, weil diese in der fachfremden Tätigkeit 

ein Berufsvergehen sahen und ihn daher 
mit einem Verweis und einer Geldbuße 
belegt hatten.
Die Entscheidung des BVerfG stellt nun-
mehr klar, dass Ärzte im privatärztlichen 
Bereich fachfremde Leistungen auch sys-
tematisch und dauerhaft erbringen kön-
nen, soweit es sich nur um einen gering-
fügigen Leistungsumfang handelt.

Das Gebot zur Einhaltung der 
Fachgebietsgrenzen

▼▼
In den Heilberufs- und Kammergesetzen 
der Länder ist geregelt, dass derjenige 
Arzt, der eine Gebietsbezeichnung führt, 
grundsätzlich nur in diesem Gebiet ärzt-
lich tätig werden darf. Die in der jeweili-
gen Weiterbildungsordnung festgelegten 
Gebietsgrenzen bestimmen gleichzeitig 
den Rahmen der Zulassung für eine be-
stimmte Gebietsbezeichnung. Führt also 
ein Arzt eine bestimmte Gebietsbezeich-
nung, so beschränkt sich seine ärztliche 
Tätigkeit auf dieses Gebiet, obwohl ihn 
seine ärztliche Approbation zunächst zur 
gebietsüberschreitenden heilkundlichen 

Zur Zulässigkeit fachgebietsfremder 
ärztlicher Tätigkeiten
Anmerkungen zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
vom 01.02.2011

Tätigkeit berechtigt. In Anlehnung an sei-
ne bisherige Rechtsprechung hat das 
BVerfG klargestellt, dass in dieser Be-
schränkung auf das Fachgebiet kein Ver-
stoß gegen die Berufsfreiheit des Art. 12 
Abs. 1 GG gesehen werden kann. Die Be-
grenzung der Facharzttätigkeit auf das ei-
gene Fach beruht danach auf vernünftigen 
Gründen des Gemeinwohls und kann die 
Einschränkung der freien Berufsausübung 
rechtfertigen. Sie ist zumutbar, wenn die 
Abgrenzung der Bereiche vom fachlich 
medizinischen Standpunkt aus sachge-
recht ist und der Facharzt in der auf sein 
Fachgebiet beschränkten Tätigkeit eine 
ausreichende Lebensgrundlage finden 
kann (sog. „Facharztbeschluss“, BVerfGE 
33, 125).
Die entsprechenden gesetzlichen Rege-
lungen werden folglich nach wie vor als 
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verfassungsmäßig angesehen, jedoch 
muss die Anwendung und Auslegung im 
konkreten Einzelfall durch die Ärztekam-
mern und die Fachgerichte den Anforde-
rungen an Art. 12 Abs. 1 GG genügen, so-
dass die Berufsfreiheit des Arztes nicht 
unverhältnismäßig eingeschränkt wird.
Das BVerfG ist dabei davon ausgegangen, 
dass die Annahme der Berufsgerichte, der 
Arzt verstoße unabhängig von dem Um-
fang seiner gebietsfremden Tätigkeit 
schon deswegen gegen das Verbot fach-
fremder Tätigkeit, weil eine „systemati-
sche“ Gebietsüberschreitung vorliege, 
verfassungswidrig sei. Schon bisher war 
in der Rechtsprechung anerkannt, dass 
wegen der nur „grundsätzlichen“ Ver-
pflichtung zur Begrenzung auf das Fach-
gebiet, eine Toleranzbreite anzuerkennen 
ist, innerhalb derer eine vereinzelte fach-
fremde Tätigkeit akzeptiert werden muss. 
Diese Toleranzbreite rechtfertigte aber 
keine regelmäßig systematische fach-
fremde Tätigkeit, es sei denn, dass be-
stimmte fachfremde Leistungen zur 
Durchführung einer bestimmten ärztli-
chen Untersuchung erforderlich sind und 
die Versicherten wegen des zeitlichen Zu-
sammenhangs nicht an einen anderen 
Arzt überwiesen werden können. Von die-
ser Rechtsprechung weicht das BVerfG 
nunmehr ab.
Nach Ansicht des BVerfG darf das Verbot 
der ärztlichen Tätigkeit außerhalb des ei-
genen Gebiets nicht zu eng ausgelegt und 
angewandt werden, weil es den Arzt in 
seiner Berufsausübung empfindlich ein-
schränkt. Der Zweck der gesetzlichen Re-
gelungen in den Heilberufs- und Kam-
mergesetzen sei zu berücksichtigen, wo-
nach die besonderen Kenntnisse und Fä-
higkeiten eines Facharztes auf seinem Ge-
biet erhalten bleiben sollen. Dieser Zweck 
wird danach schon dann erreicht, wenn 
die Tätigkeit in dem eigenen Gebiet den 
deutlich überwiegenden Umfang der Ge-
samttätigkeit ausmacht, sodass es nicht 
ausreicht, allein mit dem Argument der 
„systematischen“ Tätigkeit in einem an-
deren Fachgebiet ein entsprechendes Ver-
bot auszusprechen.
Zwar hat danach ein Arzt in jedem Einzel-
fall zu prüfen, ob er aufgrund seiner Fähig-
keiten und der sonstigen Umstände – wie 
etwa der Praxisausstattung – in der Lage 
ist, seinen Patienten nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst zu behandeln. Vorbehalt-
lich dieser Prüfung ist er aber, unabhängig 
vom Vorhandensein von Spezialisierun-
gen, berechtigt, Patienten auf allen Gebie-
ten, die von seiner Approbation umfasst 
sind, zu behandeln. Eine generelle Ver-

pflichtung, Patienten mit Erkrankungen 
auf einem bestimmten Gebiet an einen für 
dieses Gebiet zuständigen Facharzt zu 
verweisen, ist hiermit nicht vereinbar.
Im Ergebnis sind durch den Beschluss die 
beiden bisher von der Rechtsprechung an-
erkannten Ausnahmefälle (medizinischer 
Notfall oder besonderes Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient, auf-
grund derer der Patient ausdrücklich eine 
fachfremde Behandlung wünscht), um 
den Ausnahmefall einer lediglich gering-
fügigen fachfremden Tätigkeit (unter 5 %) 
erweitert worden. Diese geringfügige 
fachfremde Tätigkeit darf nunmehr insbe-
sondere auch systematisch ausgeübt wer-
den.

Auswirkungen auf das Fachgebiet 
der Radiologie

▼▼
Die Entscheidung des BVerfG wirft die 
Frage auf, ob Ärzte nicht nur zu einer sys-
tematischen Überschreitung ihrer Fach-
gebietsgrenzen, sondern auch zur Erbrin-
gung von medizinisch-technischen Leis-
tungen berechtigt sind, die nicht zu den 
Inhalten und Zielen ihrer Weiterbildung 
gehört. Insbesondere stellt sich die Frage, 
ob mit dieser aktuellen Entscheidung, die 
bisherigen Nichtannahmebeschlüsse des 
BVerfG inhaltlich aufgehoben werden, in 
denen die generelle Unzulässigkeit der Er-
bringung von magnetresonanztomografi-
schen Leistungen durch Orthopäden und 
Kardiologen mit der Fachgebietsfremd-
heit dieser Methode für diese Fachgebiete 
begründet worden ist (vgl. BVerfG, Beschl. 
v. 16.07.2004, Az.: 1 BvR 1127/01 und 
BVerfG, Beschl. v. 08.07.2010, Az.: 2 BvR 
520/07; vgl. hierzu Fortschr Röntgenstr 
2011; 183: 401–404). Darüber hinaus ist 
zu klären, ob therapeutische Fachgebiete 
aufgrund dieser Entscheidung berechtigt 
sind, systematisch in geringem Umfang 
radiologische Leistungen zugunsten ihrer 
Patienten zu erbringen, auch wenn die be-
treffende radiologische Methode nicht zu 
ihrem Fachgebiet gehört? Für Radiologen 
dürfte die Erbringung fachfremder Leis-
tungen ebenfalls von Interesse sein, wobei 
allerdings zu berücksichtigen ist, dass die-
ses Fachgebiet in der GKV erheblichen Be-
schränkungen unterliegt, ihren Verord-
nungsumfang selbst zu bestimmen.
Für die Beantwortung dieser Frage ist da-
nach zu differenzieren, welche radiologi-
schen Leistungen betroffen sind und ob 
diese privatärztlich oder im GKV-System 
erbracht werden.

Privatärztliche Leistungen
Der Beschluss des BVerfG beschäftigt sich 
ausschließlich mit der Zulässigkeit fach-
gebietsfremder Tätigkeiten nach dem 
ärztlichen Weiterbildungsrecht und hat 
daher zunächst Auswirkungen auf die 
Möglichkeit, im privatärztlichen Bereich 
in einem fremden Fachgebiet ärztliche 
Leistungen zu erbringen. Auch hier kommt 
es aber, wie im Folgenden erläutert wird, 
auf die Art der fachgebietsfremden Leis-
tung an.

Magnetresonanztomografie
Für den Bereich der Magnetresonanzto-
mografie (MRT) hat sich durch die Einfüh-
rung der sog. Zusatzweiterbildung „Mag-
netresonanztomografie fachgebunden“ 
eine Änderung in der ursprünglichen wei-
terbildungsrechtlichen Beurteilung dieser 
Methode für andere Fachgebiete als der 
Radiologie und der Nuklearmedizin erge-
ben. Während die MRT vor Einführung der 
Zusatzweiterbildung aufgrund der Ent-
scheidungen des Bundessozialgerichts 
und der Bundesverfassungsgerichts für 
alle anderen, insbesondere die therapeu-
tisch tätigen, Fachgebiete, als fachgebiets-
fremd eingestuft worden sind, gehört die-
ses diagnostische Verfahren nunmehr 
prinzipiell auch zu den erlernbaren Ver-
fahren anderer Fachgebiete. Dies gilt aller-
dings mit der Einschränkung, dass die Zu-
satzbezeichnung unter den in der jeweili-
gen Weiterbildungsordnung festgelegten 
Bedingungen erworben worden ist. Nur 
unter diesen Voraussetzungen ist der be-
treffende Facharzt zur Führung der jewei-
ligen Zusatzbezeichnung und damit auch 
zur Durchführung der Leistungen berech-
tigt.
Die Bestimmungen der Weiterbildungs-
ordnungen der Landesärztekammern 
(WO) schreiben für den Erwerb der Zu-
satzbezeichnungen folgende Anforderun-
gen in § 2 Abs. 4 vor:
„(4) Eine Zusatzweiterbildung beinhaltet 
die Spezialisierung in Weiterbildungsin-
halten, die zusätzlich zu den Facharzt- 
und Schwerpunktweiterbildungsinhalten 
abzuleisten sind, sofern nichts anderes in 
Abschnitt C geregelt ist.
Wer in der Zusatzweiterbildung die vor-
geschriebenen Weiterbildungsinhalte 
und -zeiten abgeleistet und in einer Prü-
fung die dafür erforderliche fachliche 
Kompetenz nachgewiesen hat, erhält eine 
Zusatzbezeichnung.
Sind Weiterbildungszeiten gefordert, 
müssen diese zusätzlich zu den festgeleg-
ten Voraussetzungen zum Erwerb der Be-
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zeichnung abgeleistet werden, sofern 
nichts anderes in Abschnitt C geregelt ist.
Die Gebietsgrenzen fachärztlicher Tätig-
keiten werden durch Zusatzweiterbildun-
gen nicht erweitert.“
Voraussetzung für den Erwerb einer Zu-
satzbezeichnung ist daher die Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungsin-
halte und -zeiten sowie einer Prüfung. Da-
rüber hinaus dürfen durch die Zusatzwei-
terbildung die Fachgebietsgrenzen nicht 
erweitert werden. Die Zusatzweiterbil-
dung berechtigt die betreffenden ärztli-
chen Fachgruppen ausschließlich zu einer 
MRT-Diagnostik innerhalb ihrer eigenen 
Fachgebietsgrenzen. § 2 Abs. 4 S. 4 WO re-
gelt insoweit, dass die Gebietsgrenzen 
fachärztlicher Tätigkeiten durch die Zu-
satzweiterbildungen nicht erweitert wer-
den. Das bedeutet, dass z.B. Orthopäden 
nach dem Erwerb der Zusatzweiterbil-
dung ausschließlich zur Durchführung 
von MRT-Untersuchungen des muskulo
skelettalen Bereichs und Kardiologen zur 
Durchführung von MRT-Untersuchungen 
am Herzen berechtigt sind. Dagegen ha-
ben ausschließlich Radiologen weiterhin 
die universale Berechtigung zur Durch-
führung von sämtlichen MRT-Untersu-
chungen, weil sie eine umfassende Ausbil-
dung dieses diagnostischen Verfahrens 
für sämtliche Körperregionen erhalten 
haben. Daraus folgt zunächst, dass ein 
nichtradiologischer Facharzt, etwa der 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirur-
gie, der Facharzt für Neurologie oder auch 
der Facharzt für Innere Medizin mit dem 
Schwerpunkt Kardiologie im privatärztli-
chen Bereich MRT-Leistungen nur erbrin-
gen darf, wenn er über die (fachgebunde-
ne) Zusatzweiterbildung Magnetreso-
nanztomografie verfügt. Soweit er die Zu-
satzbezeichnung von der zuständigen 
Ärztekammer erhalten hat, wäre er be-
rechtigt, über den ihm nach seinem Fach-
gebiet zugewiesenen Untersuchungsbe-
reich hinauszugehen und MRT-Leistun-
gen aus anderen Körperregionen zu er-
bringen. Der Orthopäde mit Zusatzbe-
zeichnung MRT wäre danach berechtigt, 
Untersuchungen am Herzen durchzufüh-
ren und privatärztlich abzurechnen. Dabei 
gilt allerdings die wesentliche Einschrän-
kung, dass diese MRT-Leistungen nur ei-
nen geringen Umfang im Verhältnis zu 
den Gesamtleistungen haben dürfen, wo-
bei das BVerfG keine feste Obergrenze 
festgelegt, sondern sich auf die Feststel-
lung beschränkt hat, dass zumindest ein 
Leistungsumfang von weniger als 5 % als 
geringfügig anzusehen ist. Darüber hin-
aus muss er fachlich und von der appara-

tivtechnischen Ausstattung in der Lage 
sein, diese fachfremden MRT-Untersu-
chungsleistungen durchzuführen.
Darüber hinaus ist die Anforderung zur 
Durchführung der MRT nach dem „Gesetz 
zur Regelung des Schutzes vor nichtioni-
sierender Strahlung – NiSG“ vom 
17.03.2009 (BT-Drucksache 16/12276) 
hinzuweisen. Das NiSG sieht auch für den 
Bereich der MRT zukünftig eine Fachkun-
de vor, ohne deren Erwerb eine Erbrin-
gung der Leistungen, wie nach der Rönt-
genverordnung (RöV) unzulässig ist. Das 
NiSG ist am 29.07.2009 vom Bundestag 
verabschiedet worden (BGBL. I, S. 2433). 
Die Anforderungen an die notwendige 
Fachkunde sollen nach § 5 Abs. 1 NR. 2 
NiSG auf der Basis des Gesetzes in einer 
Verordnung konkretisiert werden, die 
derzeit vom Bundesumweltministerium 
erarbeitet wird. Dies gilt ebenso für die 
Abnahme entsprechender Prüfungen. Die 
Einführung einer Fachkunde für die MRT 
führt dazu, dass eine fachgebietsfremde 
Erbringung dieser Leistung generell nicht 
zulässig ist.

Computertomografie,  
konventionelles Röntgen
Bei der Anwendung von Röntgenstrahlen, 
wozu nach § 2 Nr. 1 RöV die technische 
Durchführung und Befundung einer Rönt-
genuntersuchung oder die Überprüfung 
und Beurteilung des Ergebnisses einer 
Röntgenbehandlung nach Stellung der 
rechtfertigenden Indikation zählen, erge-
ben sich durch den Beschluss des BVerfG 
vom 01.02.2011 keine Änderungen ge-
genüber der bisher geltenden Rechtslage.
Die Anwendung von Röntgenstrahlen 
setzt stets die Erfüllung der rechtlichen 
Vorgaben voraus, die für die Anwendung 
von Röntgenstrahlen am Menschen in der 
Heilkunde vorgesehen sind. Dazu zählt 
insbesondere die Röntgenverordnung 
(RöV, in der Fassung vom 30.04.2003) und 
die „Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse 
im Strahlenschutz bei dem Betrieb von 
Röntgeneinrichtungen in der Medizin 
oder Zahnmedizin“ (in der Fassung vom 
22.12.2005). Aus dem Beschluss des 
BVerfG folgt daher (selbstverständlich) 
nicht die Befugnis für approbierte Ärzte 
ohne Fachkunde im Strahlenschutz im 
Rahmen der 5 %-Klausel Röntgenleistun-
gen zu erbringen, die der RöV unterliegen. 
Dem Schutz der ärztlichen Berufsfreiheit 
ist vom BVerfG allein mit Blick auf den 
Zweck der Regelung des Gebots zur Beach-
tung der Fachgebietsgrenzen nach den 
Heilberufs- und Kammergesetzen der 

Länder der Vorrang eingeräumt worden. 
Der Zweck der gesetzlichen Regelung be-
steht darin, die besonderen Kenntnisse 
und Fähigkeiten eines Facharztes auf sei-
nem Gebiet zu erhalten. Der Zweck der 
RöV als Recht der Gefahrenabwehr ist hin-
gegen ein anderer und besteht darin, die 
Allgemeinheit und den Einzelnen bei der 
Anwendung von Röntgenstrahlen vor 
Strahlenexpositionen zu schützen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, 
dass Personen, die Röntgenstrahlen an-
wenden, über die erforderliche Fachkun-
de im Strahlenschutz verfügen. Daher 
setzt die Stellung der rechtfertigenden In-
dikation, die technische Durchführung 
und die Befundung einer Röntgenunter-
suchung voraus, dass die anwendende 
Person über die erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz gemäß §§ 23, 24 RöV 
verfügt. Radiologische Leistungen, die un-
ter die RöV fallen, können von daher auch 
weiterhin von Ärzten, die über keine ent-
sprechende Fachkunde verfügen, auch 
nicht im geringen Umfang, nicht erbracht 
werden.

Ambulante vertragsärztliche  
Versorgung
Auf die Erbringung radiologischer Leis-
tungen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung hat der Beschluss des BVerfG 
ebenfalls keine Auswirkungen. Die bereits 
nach seiner früheren Rechtsprechung ge-
billigte Beschränkung der vertragsärztli-
chen Abrechnung unter dem Gesichts-
punkt der Wirtschaftlichkeit der Versor-
gung ließ das BVerfG ausdrücklich unan-
getastet und verwies insbesondere auf 
seine Entscheidung zur Zulässigkeit des 
Verbots der Erbringung von MRT-Leistun-
gen gegenüber sämtlichen ärztlichen 
Fachgebieten, außer der Radiologie und 
der Nuklearmedizin.
Nach der Rechtsprechung des BVerfG sind 
in der vertragsärztlichen Versorgung Ein-
schränkungen der ärztlichen Tätigkeit zu-
lässig, die über das ärztliche Berufs- und 
Weiterbildungsrecht hinausgehen, da sie 
dem Gemeinwohl dienen. Durch die ge-
setzlichen Regelungen werden gesund-
heitspolitische Ziele der Qualitätsverbes-
serung für die Versicherten neben finanz-
politischen Zielen der Kostendämpfung 
angestrebt. Das BVerfG hat es daher auch 
gebilligt, dass die Partner der Bundeman-
telverträge nach § 135 Abs. 2 SGB V be-
rechtigt sind, in den sog. Qualitätssiche-
rungsvereinbarungen besondere Anfor-
derungen an die Ausführung der ärztli-
chen Leistungen, an die Kenntnisse und 
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Erfahrungen (sog. Fachkundenachweis) 
sowie an die Praxisausstattung festzule-
gen. Auch die durch das GKV-Modernisie-
rungsgesetz zum 01.01.2004 in § 135 Abs. 
2 S. 4 SGB V eingefügte Regelung, mit der 
die Partner der Bundesmantelverträge be-
rechtigt sind, Regelungen zu treffen, nach 
denen die Erbringung bestimmter medi-
zinisch-technischer Leistungen den Fach-
ärzten vorbehalten ist, für die diese Leis-
tungen zum Kern ihres Fachgebiets gehö-
ren, ist vom BVerfG als verfassungskon-
form angesehen worden (BVerfG, Beschl. 
v. 08.07.2010, Az.: 2 BvR 520/07; vgl. hier-
zu Fortschr Röntgenstr 2011; 183: 401–
404). Das BVerfG stellt insoweit fest, dass 
zur Sicherung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung eine Beschränkung auf 
den engeren Bereich der fachärztlichen 
Tätigkeit zulässig ist. Das Vertragsarzt-
recht knüpfe zwar grundsätzlich an das 
Berufsrecht an, sei aber in seinen Anforde-
rungen nicht notwendig deckungsgleich 
mit ihm. Insoweit könnten sich aus dem 
System der GKV Besonderheiten ergeben, 
die geeignet seien, weiterreichende Ein-
schränkungen zu rechtfertigen als dies 
berufsrechtlich vorgesehen sei.
Für die Ausführung und Abrechnung 
kernspintomografischer Leistungen im 
Rahmen der vertragsärztlichen Versor-
gung gilt danach weiterhin, dass diese den 
in § 4 Abs. 1 Nr. 2 KernspinV vorgesehenen 
Fachgebieten und Schwerpunktbezeich-
nungen (Diagnostische Radiologie, Kin-
derradiologie, Neuroradiologie und Nuk-
learmedizin) vorbehalten sind. Damit sind 
Ärzte ohne die entsprechende Weiterbil-
dung aus Gründen der Qualitätssicherung 
und zur Sicherung der finanziellen Stabi-
lität und Funktionsfähigkeit der gesetzli-
chen Krankenversicherung von der Er-

bringung kernspintomografischer Leis-
tungen ausgeschlossen.
Bei der Erbringung radiologischer Leis-
tungen, die unter den Anwendungsbe-
reich der RöV fallen, ergeben sich zukünf-
tig durch den Beschluss des BVerfG eben-
falls keine Änderungen. Die Leistungen 
der diagnostischen Radiologie, der allge-
meinen Röntgendiagnostik, der Mammo-
grafie, der Computertomografie, der 
Strahlentherapie und der Nuklearmedizin 
unterliegen nach § 2 der Vereinbarung zur 
Strahlendiagnostik und -therapie einem 
Genehmigungsvorbehalt. Für den Erhalt 
der Genehmigung ist regelmäßig erfor-
derlich, dass die für den Strahlenschutz 
erforderliche Fachkunde nach § 3 RöV 
nachgewiesen wird. Die Anforderungen 
der RöV gelten danach auch in der GKV 
uneingeschränkt und werden durch den 
Beschluss des BVerfG nicht verändert.

Fachfremde Leistungserbringung 
durch Radiologen

▼▼
Als weitere Auswirkung des Beschlusses 
des BVerfG stellt sich die Frage der Erwei-
terung der Möglichkeiten zur Erbringung 
von fachgebietsfremden Leistungen durch 
das Fachgebiet der Radiologie. Das Fach-
gebiet der Radiologie ist als methodende-
finiertes Fachgebiet grundsätzlich in 
deutlicherem Maße an die in den Weiter-
bildungsordnungen beschriebenen Inhal-
te gebunden, als die therapeutisch tätigen 
Fächer, weil durch den Katalog der diag-
nostischen und therapeutischen Verfah-
ren in den Weiterbildungsordnungen die 
Grenzen des Fachgebiets bereits im Detail 
umschrieben werden. Das BSG hat z.B. in 
einem Urteil vom 18.09.1973 (Az.: 6 RKa 
14/72) festgestellt, dass die Elektrokardio-
grafie als diagnostische Methode zur Auf-

zeichnung der Aktionsströme des Her-
zens unter Benutzung der Elektrizität in 
das Fachgebiet der Radiologie nicht einbe-
zogen worden sei. Radiologen seien des-
halb, abgesehen von den Fällen in denen 
bestimmte Untersuchungen die Verbin-
dung von Röntgenologie und Elektrokar-
diografie medizinisch forderten, zur un-
beschränkten und systematischen Erbrin-
gung von EKG-Leistungen nicht berech-
tigt, weil dieses Verfahren für diese Fach-
gruppe fachgebietsfremd sei. Der Ein-
wand des klagenden Radiologen, wonach 
der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 
GG) dadurch verletzt sei, dass andere 
Fachärzte (Internisten, Chirurgen) grund-
sätzlich über die Grenzen ihres Fachge-
biets hinaus (teil-) röntgenologisch tätig 
sein dürften, nicht aber Radiologen (teil-) 
elektrokardiografisch, wurde vom BSG 
nicht akzeptiert. Einerseits sei klarzustel-
len, dass die Weiterbildungsordnung eine 
Betätigung der Chirurgen und Internisten 
unter der ausdrücklichen Bezeichnung als 
„Teil-Röntgenologen“ nicht vorsieht. Im 
Übrigen sei die Röntgendiagnostik für die-
se Ärzte nicht fachfremd, da sie die rönt-
genologischen Untersuchungen in wei-
tem Umfange – anders als Radiologen 
elektrokardiografische – fachgebunden 
benötigen würden, um die in ihren Fach-
gebieten zu behandelnden Gesundheits-
störungen zu erkennen. Aufgrund dessen 
sei es nicht willkürlich, sondern sachge-
recht, wenn die Berechtigung der Inter-
nisten und Chirurgen zur Röntgendiag-
nostik anders beurteilt werde als die der 
Radiologen zu EKG-Leistungen. Das Urteil 
des BSG macht deutlich, dass therapeu-
tisch tätige Fächer eher die Erbringung 
von diagnostischen Leistungen für sich 
beanspruchen können als umgekehrt der 
Radiologe therapeutische Leistungen. Für 
das Fachgebiet der Radiologe dürfte der 
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Beschluss des BVerfG daher hilfreich sein, 
zukünftig auch therapeutische und diag-
nostische Leistungen erbringen zu dürfen, 
die nicht zu ihrem Fachgebiet gehören.
Der Beschluss des BVerfG erlaubt daher 
Fachärzten für Radiologie, ebenso wie an-
deren Fachgebieten, zukünftig eine syste-
matische fachgebietsfremde Tätigkeit, so-
weit diese nur in einem geringen Umfang 
ausgeübt wird. Diese Option dürfte bei 
Privatpatienten unproblematisch beste-
hen, während sie bei GKV-Patienten dage-
gen schwieriger zu begründen ist.
Für GKV-Patienten dürfte diese Möglich-
keit nur bestehen, wenn der Radiologe die 
fachfremden Leistungen in einem engen 
zeitlichen Zusammenhang mit den in sein 
Fachgebiet fallenden Untersuchungen 
durchführt. Dieser Umstand beruht auf 
der Tatsache, dass Radiologen, wie andere 
sog. methodendefinierten Fachgebiete in 
der GKV nach § 13 Abs. 4 BMV-Ä bzw. § 7 
Abs. 4 EKV generell nur auf Überweisung 
eines anderen Vertragsarztes in Anspruch 
genommen werden können. Eine Ausnah-
me besteht lediglich für das Mammogra-
fie-Screening. Die auf Überweisung täti-
gen Fachgebiete haben daher anerkann-
termaßen keine nennenswerte Möglich-
keit, ihren Verordnungsumfang selbst zu 
bestimmen. Die Beschränkung der Radio-
logen und anderer Fachgruppen auf bloße 
Überweisungsfälle ist nach der Recht-
sprechung des BSG (vgl. BSGE 58, 18, 21 
ff.) und des BVerfG (Beschl. V. 17.06.1999, 
Az.: 1 BvR 1500/97) rechtlich nicht zu be-
anstanden. Der Überweisungsvorbehalt 
führt bei realistischer Betrachtung dazu, 
dass für Radiologen die Möglichkeit be-
steht, radiologische und fachfremde Leis-
tungen von ein und demselben Arzt nur in 
einem zeitlich einheitlichen Untersu-
chungsprogramm durchzuführen.
Im Übrigen muss einschränkend auf § 24 
Abs. 3 und 4 BMV-Ä bzw. § 27 Abs. 3 und 
4 EKV verwiesen werden. Nach § 24 Abs. 
3 BMV-Ä kann eine Überweisung an einen 
anderen Arzt erfolgen zur Auftragsleis-
tung als Zielauftrag. Dies ist bei dem Über-
weisungsauftrag an den Radiologen in der 
Regel der Fall. Ein Zielauftrag bedeutet je-
doch, dass der Radiologe vom Inhalt und 
Umfang an den Überweisungsauftrag ge-
bunden ist, von diesem prinzipiell nicht 
abweichen und ihn auch nicht erweitern 
darf. Diese Besonderheiten in der Leis-
tungserbringung belegen, dass fachfrem-
de Tätigkeiten in der GKV für Radiologen 
grundsätzlich schwierig umzusetzen sein 
dürften, zumal bei einem Verstoß gegen 
diese Vorgaben kein Honoraranspruch ge-

genüber der Kassenärztlichen Vereini-
gung für die Leistungen besteht.

Geringfügiger Anteil
▼▼

Das BVerfG hat bereits in früheren Ent-
scheidungen festgestellt, dass wegen der 
nur „grundsätzlichen“ Verpflichtung zur 
Begrenzung auf das Fachgebiet eine Tole-
ranzbreite anzuerkennen ist, innerhalb 
derer eine vereinzelte fachfremde Tätig-
keit durch den Arzt akzeptiert werden 
muss. In der aktuellen Entscheidung hat 
das BVerfG nun festgestellt, dass ein ge-
ringfügiger Anteil fachgebietsfremder 
Leistungen jedenfalls bei weniger als 5 % 
anzunehmen ist.
Damit bestätigt das BVerfG eine prozentu-
ale Grenze, die in den meisten Kassenärzt-
lichen Vereinigungen als geringfügig an-
gesehen worden ist. Bei der Anerkennung 
einer Toleranzbreite hat man vor allem an 
die einzelnen Behandlungsfälle gedacht, 
mit denen sich der Arzt in seiner täglichen 
Praxis befassen muss. Ihre Vielgestaltig-
keit zwingt den Arzt, um dem Bedürfnis 
der Praxis gerecht zu werden, im Rahmen 
seiner Behandlung auch hin und wieder 
Leistungen zu erbringen, die als solche 
nicht mehr zu seinem Fachgebiet gehören. 
Von Kassenärztlichen Vereinigungen 
wurden daher z.T. ausdrücklich, z.T. still-
schweigend fachfremde Leistungen in ei-
nem Umfang bis zu 5 % des Gesamtleis-
tungsvolumens hingenommen. Aus der 
zugestandenen Toleranzbreite konnte 
aber nach Ansicht des BSG bisher keine 
grundsätzliche Ermächtigung des Ge-
bietsarztes hergeleitet werden, bestimm-
te fachfremde Leistungen generell in sein 
Leistungsangebot einzubeziehen. Dazu 
war er auch dann nicht berechtigt, wenn 
der Gesamtaufwand für diese Leistungen 
weniger als 5 % des Gesamtaufwandes al-
ler seiner Leistungen ausgemacht hätte.
Diese Auffassung dürfte sowohl in der pri-
vatärztlichen als auch in der vertragsärzt-
lichen Versorgung nach der Entscheidung 
des BVerfG nicht mehr aufrechterhalten 
werden können. Sowohl die Grenze von 
5 % als auch die systematische Erbringung 
der fachfremden Leistungen sind daher 
zukünftig als zulässig anzusehen. Für die 
vertragsärztliche Versorgung dürften die-
se Aussagen ebenfalls gelten, soweit die 
ärztliche Leistungserbringung nicht zu-
sätzlich durch Qualitätssicherungsverein-
barungen oder Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses reglementiert 

wird. Dies ist im Einzelfall für die jeweilige 
Leistung genau zu prüfen.

Fazit
▼▼

Die Auswirkungen des Beschlusses des 
BVerfG vom 01.02.2011 zur Zulässigkeit 
der Erbringung fachfremder Leistungen 
sind für das Fachgebiet der Radiologie 
eher als gering einzustufen. Einerseits 
werden andere Fachgebiete durch den Be-
schluss nicht in einem größeren Umfang 
zur Erbringung von radiologischen Leis-
tungen berechtigt, da die Vorgaben der 
RöV dies nicht erlauben. Auch im Bereich 
der privatärztlichen Erbringung von MRT-
Leistungen sind die Anforderungen der 
„Zusatzweiterbildung fachgebundene 
Magnetresonanztomografie“ zu beachten, 
die eine Erbringung dieser Leistungen nur 
nach erfolgreichem Abschluss der Weiter-
bildung erlauben. Schließlich ist eine 
fachgebietsfremde Erbringung von radio-
logischen Leistungen in der vertragsärzt-
lichen Versorgung, aufgrund des Geneh-
migungsvorbehalts in der Kernspintomo-
grafie-Vereinbarung und der Vereinba-
rung zur Strahlendiagnostik und –thera-
pie ausgeschlossen. Demgegenüber er-
möglicht der Beschluss Radiologen zu-
künftig, ebenso wie anderen Fachgebie-
ten, bei Privatpatienten eine systemati-
sche fachgebietsfremde Tätigkeit, soweit 
diese geringfügig bleibt. In der GKV be-
dingen Überweisungsvorbehalt und Ziel-
auftrag dagegen weiterhin eine Beschrän-
kung des ärztlichen Auftrags.
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